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Lehrplan Farlehrerlaubnissklasse CE -
Allgemeiner Ausbildungsmonat Schwerlastverkehr

Abschnitt Zeit* Verantwortliche Lehrkraft
gemäß § 9 DV-FahrlG

5.1 144 Pädagogisch-psychologisches und 
verkehrspädagogisches Professionswissen für die 
Schwerfahrzeugausbildung

5.1.1 80 Kompetenzbereich „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“

5.1.1.1 Kompetenz 1 – Grundlagen der 
Fahranfängervorbereitung:
Fahrlehrer kennen die vielfältigen Lehr-
Lernformen und Prüfungsformen im System der 
Fahranfängervorbereitung sowie die mit ihnen 
verbundenen Ziele, Inhalte und rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Sie kennen insbesondere 
die Ziele, die Inhalte und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Fahrschulausbildung, 
können sie erläutern sowie ihren Theorieunterricht 
und ihre Fahrpraktische Ausbildung daran ausrichten. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Lehr-Lernformen und Prüfungsformen im System 
der Fahranfängervorbereitung; Rahmenplan 
Theorieunterricht; Rahmenplan Fahrpraktische 
Ausbildung; curriculare Grundlagen der 
Fahrschulausbildung; Ausbildungspläne; rechtliche 
Rahmenbedingungen (z. B. DV-FahrlG; FahrlG; 
FahrschAusbO; FeV; Prüfungsrichtlinie; StVG); 
Fahrschulüberwachung

Bildungswissenschaftler,
Fahrlehrer
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5.1.1.2 Kompetenz 2 – Gestaltung des Theorieunterrichts:
Fahrlehrer können die Bestandteile und 
Erwerbsverläufe von Fahrkompetenz beschreiben. 
Weiterhin kennen sie Lehrfunktionen (Motivation, 
Information, Informationsverarbeitung, Speichern 
und Abrufen, Anwendung und Transfer, Steuerung 
und Kontrolle), Möglichkeiten der Verzahnung von 
Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung 
sowie Qualitätskriterien guten Theorieunterrichts. Sie 
können Lehrfunktionen, Verzahnungsmöglichkeiten 
und Qualitätskriterien erläutern sowie bei der Planung 
und Durchführung von Theorieunterricht anwenden. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Bestandteile und Erwerbsverläufe von Fahrkompetenz; 
Wissensarten und deren Erwerb (Faktenwissen; 
Handlungswissen); Risiken am Beginn der 
Fahrerkarriere und deren psychologische Grundlagen; 
Motivationstheorien (insbesondere Lern- und 
Leistungsmotivation); Unterrichtsplanung; Auswahl und 
Nutzung von Lehr-Lernmethoden und LehrLernmedien; 
kognitive Aktivierung; zielerreichendes Lernen und 
Konsolidierung; Fahrlehrer-FahrschülerKommunikation 
und Klassenführung; E-Learning (d. h. Lernen mit 
elektronischen Medien); BlendedLearning (d. h. 
Verknüpfung von Präsenzunterricht und Lernen 
mit elektronischen Medien); Unterstützung des 
selbstorganisierten Lernens; Fehlkonzepte von 
Fahrschülern; Vorbereitung auf die Theoretische 
Fahrerlaubnisprüfung; Möglichkeiten der Verzahnung 
von Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung; 
Qualitätskriterien guten Theorieunterrichts; 
Lehrübungen zum Theorieunterricht; Selbst- und 
Fremdevaluation für Fahrlehreranwärter

Bildungswissenschaftler,
Fahrlehrer
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5.1.1.3 Kompetenz 3 – Gestaltung der Fahrpraktischen 
Ausbildung:
Fahrlehrer kennen − aufbauend auf den Bestandteilen 
und Erwerbsverläufen von Fahrkompetenz – 
Möglichkeiten der Verzahnung von Fahrpraktischer 
Ausbildung und Theorieunterricht sowie die 
Qualitätskriterien guter Fahrpraktischer Ausbildung. 
Sie können die Verzahnungsmöglichkeiten und 
Qualitätskriterien erläutern sowie bei der Planung 
und Durchführung der Fahrpraktischen Ausbildung 
anwenden. Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Aufbau automatisierter Fertigkeiten; Expertiseerwerb 
und deliberate practice (d. h. zielgerichtetes 
und intensives Üben); Sequenzierung der 
Fahrpraktischen Ausbildung; Anforderungen und 
Bewertungskriterien bei der Bewältigung von 
Fahraufgaben; Instruktion, Scaffolding und Fading (d. 
h. an den Lernstand angepasstes Anleiten); Feedback; 
Eingriffsmöglichkeiten und Eingriffsnotwendigkeiten 
des Fahrlehrers; Unterstützung des selbstorganisierten 
Lernens; Möglichkeiten der Verzahnung von 
Fahrpraktischer Ausbildung und Theorieunterricht; 
Vorbereitung auf die Praktische Fahrerlaubnisprüfung; 
Qualitätskriterien guter Fahrpraktischer Ausbildung; 
Lehrübungen zur Fahrpraktischen Ausbildung; Selbst- 
und Fremdevaluation für Fahrlehreranwärter

Bildungswissenschaftler,
Fahrlehrer

5.1.2 32 Kompetenzbereich „Erziehen“

5.1.2.1 Kompetenz 1 – Berücksichtigung personeller, 
sozialer und kultureller Lernbedingungen:
Kompetenz 2 – Vermittlung von 
Verkehrssicherheitseinstellungen:
Fahrlehrer kennen die Prozesse des 
Einstellungserwerbs und die Methoden der 
Einstellungsveränderung. Sie können diese 
Prozesse und Methoden erläutern sowie bei der 
Planung und Durchführung von Theorieunterricht 
und Fahrpraktischer Ausbildung berücksichtigen. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Komponenten von Einstellungen; Erwerb 
und Beeinflussung von Einstellungen zur 
Verantwortungsübernahme und Sicherheit im 
Straßenverkehr (z. B. Lernen am Modell und Wirkung 
von Sanktionen; Theorie des geplanten Verhaltens; 
Bedeutung von Informationsdarstellungen für das 
Verhalten; persuasive Kommunikation)

Bildungswissenschaftler
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5.1.2.2 Kompetenz 2 – Vermittlung von 
Verkehrssicherheitseinstellungen:
Fahrlehrer kennen die Prozesse des 
Einstellungserwerbs und die Methoden der 
Einstellungsveränderung. Sie können diese 
Prozesse und Methoden erläutern sowie bei der 
Planung und Durchführung von Theorieunterricht 
und Fahrpraktischer Ausbildung berücksichtigen. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Komponenten von Einstellungen; Erwerb 
und Beeinflussung von Einstellungen zur 
Verantwortungsübernahme und Sicherheit im 
Straßenverkehr (z. B. Lernen am Modell und Wirkung 
von Sanktionen; Theorie des geplanten Verhaltens; 
Bedeutung von Informationsdarstellungen für das 
Verhalten; persuasive Kommunikation)

Bildungswissenschaftler

5.1.3 32 Kompetenzbereich „Beurteilen“

5.1.3.1 Kompetenz 1 – Förderorientierte Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung:
Fahrlehrer können Lernvoraussetzungen, Lernprozesse 
und Lernergebnisse von Fahrschülern beurteilen und die 
Ergebnisse der Beurteilung zur individuellen Förderung 
und Beratung bezüglich des weiteren Lernwegs 
verwenden. Unverzichtbare curriculare Inhalte:
Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung; 
Bezugsnormen (kriterial, sozial, individuell); 
Beobachtungs- und Beurteilungsfehler; Förderung 
von Selbsteinschätzungen des Fahrschülers; 
Prüfungsangst; Lernstörungen; Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung; Leistungsrückmeldungen 
und Formen von Feedback; Orientierung von 
Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung am 
Kenntnis- und Ausbildungsstand des Fahrschülers; 
Beratung bezüglich des Lernwegs; Feststellung der 
Prüfungsreife

Bildungswissenschaftler,
Fahrlehrer

* Ausbildungseinheiten zu 45 Minuten.


